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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1978 Ausgegeben am 25. September 1978 23. Stück 

21. Gesetz: Dienstordnung 1966; .Anderung (4. Novelle zut Dienstordnung 1966), 
26. Gesetz: Beooldungsordnung 1967; Aodemng (15. Novelle zur Besoldungsordnung 1967). 

2'>. 
Gesetz vom 27. Juni 1978, mit dem die 
Dienstordnung 1966 geändert wird 

(4. Novelle zur Dienstordnung 1966) 

Der Wien"l" Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

b) bei Studien, auf die die Bestimmungen 
des Allgemeinen Hochsdml-Studiengesetzes 
und die nach ilim erlassenen besonderen 
Srudiengesetze nidit arutuwe~n sind, bis 
zu dem !n .der Anlage festgesetzten Höchst
ausmaß; zum Studium zählt audt die für 
die Erwerbung eines akademischen Grades 
erforderliche Vorbereitungszeit. 

Die Dienstoronung 1966, LGBL für Wien Als Laufzeit des Sommersemesters ist die Zeit 
Nr. 37/1967, in der Fassung der Landesgesetze vom 1. Jänner bis zum 30. Juni, als Laufzeit des 
LGBI. für Wien Nr. 411971, 48/1974 und 2311977 Wintersemesters ist cLie Zeit vom 1. Juli bis zum 
wird wie folgt geändert: 31. Dezember anzusehen. Wurde das Studium 

1. Im § 16 Abs. t z. 6 ist anstelle ·des Aus- mit einem Trimester begonnen, so ist als Beginn 
drucks „Verwen.dungsgruppe A, B, L 1, L 2 a 2 des Stu<liurn..s, wenn ~s .erste i'rimester ei? 
oder L 2 b" der Ausdruck „Verwendungsgruppe: Sommer- oder He~ttruneste~ w"':, der L Juh, 
A B L t oder eine der Verwendungsgruppen l wenn das erste Tnmester ein W.intertnmester 
L '2 a' oder L 2 b" zu setzen. war, der 1. Jänner 'des betreffenden Jahres anzu-

2. § 16 Abs, 1 Z. 8 hat zu lauten: 

„S. die Zeit eines abgesdilossenen Studiums 
an einer Universität (wissensdiaftlichen Hoch~ 
schule), Kunstbochschule oder einer staatlichen 
Kunistakademie, das für den Be.amten Anstel
!ungserfordernlis gewesen• ist 

a) hei Stu·dien, auf die die Bestimmungen des 
Allgemeinen Hochschul-Studiiengesetzes, 
BGBL Nr. 177/1966, und die nach ihm 
erla'.9.9enen besonderen Studiengesetze anzu
wenden sind, bis zu der iin den Studien
gesetzen und Studienordnungen für die 
betreffende Studienrichtung oder den be
treffenden Studienzweig vorgesehenen 
Studiendauer; bat der Beamte an das 
Diplomsmdium, auf das bereits die Be
.cirnmungen des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes anzuwenden waren, das 
zugehörige Doktoratsstudium angesddos
'Sen, und 
aa) waren auf dieses Doktoratsstudium clie 

Bestimmungen des Allgemeinen 
Hochschul-Studienges:etzes noch nicht 
anzuwen'den oder 

bb) wird •die Dauer des Doktoratsstudiums 

sehen. H 

3. In der Anlage zu § 16 Abs. 1 Z. 8 werden 
die Z. 2 und 3 aufgehoben; in· der Z. 1 entfällt 
die Ziffernbezeichnung. 

4. § 17 Abs. 2 hat zu lauten: 

H(2) Ist der Beamre in ein'e der Verwendungs~ 
gruppen L 2 a auf;genommen worden, so sind 
die im § 16 Abs. 1 Z. 1 sowie im § 16 Abs. 4 
Z. 3, zweiter Halbs.atz, angeführten Zeiten in 
Verwendungsgruppe B anzurechnen, soweit sie 
vor Erfüllung der Anstellungserforxlrernisse für 
eine der Verwendungsgruppen L 2 a oder iin 
einer Verwendung zurückgelegt wurden, die 
einer der Ve.rwendung5'gruppen L 2 a nicht 
mindestens gleichwertig ist. Die im § 16 Abs. 1 
Z. 6 bis 8 sowie im § 16 Abs. 2 und 3 ange
führten Zeiten sind· in Verwendungsgruppe B 
:anzur,edinen, soweit sie vor Erfüllung der An
stellungserfordern.isse für eine der Verwendungs
gruppen L 2 a zurückgelegt wurden!' 

5. Im § 17 Abs. 4 ist anstelle des Ausdrucks 
„die Verwendungsgruppe L 2 a 2" der Ausdruck 
„eine der Verwendungsgruppen L 2 a~j zu setzen, 

6. Der erste Satt des § 20 Abs. 3 hat zu lauten: 

in -den neuen Studienvonschriften n.idit ! „Im Interesse des Dienstes kann cin Beamter 
genau festgelegt, so ist die tatsädil,idte [ auch in eine andere Beamtengruppe überreiht 
Dauer -des Doktoratsstudiums bis zum werden, doch darf <labei das Atl-$.maß des Ruhe~ 
Höchst.ausmaß von einem Jahr für die geniusses, -das ihm bei einer Ruhestandsversetzung 
Vorriidrnng und Zeitvorrüdrnng zur im Zeitpunkt der Oberreihung gebührt hätte, 
Gänze anzurechnen; keine Schmälerung erfahren.H 
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